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Gefährdungen zu beurteilen, die für die Beschäf-
tigten mit ihrer Arbeit verbunden sind, und dar-
aus Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten ist eine 
Kernforderung des Arbeitsschutzgesetzes an die 
Unternehmensleitung. Sie gilt für Unternehmen 
aus dem Handwerk, der Industrie und dem Dienst-
leistungsbereich gleichermaßen. Auf das Arbeits-
schutzgesetz gestützte Verordnungen, wie z. B. 
Arbeitsstätten-, Betriebssicherheits- und Gefahr-
stoffverordnung sowie die Unfallverhütungsvor-
schrift „Grundsätze der Prävention“ DGUV Vor-
schrift 1, konkretisieren die Anforderungen an 
Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzmaß-
nahmen. So soll gewährleistet werden, dass sich 
die betriebsspezifischen Arbeitsschutzmaßnah-
men an der tatsächlichen Gefährdungslage im 
Betrieb orientieren.

Mit ihrem präventiven Ansatz bildet die Gefähr-
dungsbeurteilung die Grundlage für einen wirk
samen betrieblichen Arbeitsschutz zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren einschließlich menschengerechter 
Gestaltung der Arbeit.

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein Hilfsmittel, um 
Ursachen für Störungen der Arbeit zu verringern. 
Sie hilft zu entscheiden, wo, in welchem Umfang 
und mit welcher Dringlichkeit Maßnahmen erfor-
derlich sind. Regelmäßige Aktualisierungen der 
Gefährdungsbeurteilung unterstützen den kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess im Betrieb. Infor-
mationen über die Beurteilungsergebnisse tragen 
zu Motivation sowie sicherheits- und gesundheits-
gerechtem Verhalten der Beschäftigten bei.

1  Gefährdungen beurteilen
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Das Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung ist 
Aufgabe der Unternehmensleitung.

Im Rahmen der Übertragung von Unternehmer-
pflichten kann sie diese Aufgabe an Führungskräfte 
delegieren. Dies ist sinnvoll, wenn die Unterneh-
mensleitung selbst die Gefährdungen an den 
Arbeitsplätzen wegen unterschiedlicher Arbeits
bereiche oder der Betriebsgröße nur schwer oder 
ungenügend einschätzen kann. Die Übertragung 
muss schriftlich erfolgen. Die Verantwortlichkeit 
der Unternehmensleitung bleibt daneben bestehen.

Die verantwortlichen Führungskräfte können und 
sollen sich unterstützen lassen. So sollten die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebs-
ärztin bzw. der Betriebsarzt eingebunden werden, 
deren wichtigste Aufgabe darin besteht, die Unter-
nehmensleitung hinsichtlich des Arbeitsschutzes 

zu beraten und zu unterstützen. Auch die prakti-
schen Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an ihren Arbeitsplätzen sind wertvolle 
Informationsquellen bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung. Die Mitwirkung der 
Beschäftigten ist eine wesentliche Voraussetzung, 
um Gefährdungen zu erkennen, realistisch zu 
beurteilen sowie um effektive Schutzmaßnahmen 
festzulegen, die von den Mitarbeitenden akzep-
tiert und unterstützt werden. 

Darüber hinaus kann die Unternehmensleitung 
die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
ganz oder teilweise externen fachkundigen Per
sonen oder Institutionen übertragen.

1.1  Verantwortung und Mitwirkung

Auch organisatorische Mängel können zu Gefähr-
dungen und Belastungen führen.

Daher hat die Unternehmensleitung das Unterneh-
men so zu strukturieren und zu organisieren, dass 
alle Vorgesetzten und jeder Mitarbeiter und jede 
Mitarbeiterin genau wissen, für welche Arbeits-
schutzmaßnahmen sie verantwortlich sind und 
welche Befugnisse und Zuständigkeiten sie haben.

Dies setzt voraus, dass alle die betriebliche Organi-
sationsstruktur zum Arbeitsschutz kennen und 
über die zugehörigen Regelungen informiert sind. 
Durch eine funktionierende Arbeitsschutzorganisa-
tion werden wichtige Daten und organisatorische 
Regelungen festgehalten, mit denen staatlichen 

und berufsgenossenschaftlichen Anforderungen 
entsprochen wird.

Die Vorgesetzten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie 
gemäß der Unterweisung und Weisung der Unter-
nehmensleitung für ihre Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit sowie für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren 
Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind.

1.2 � Betriebliche Organisation des Arbeitsschutzes

Verantwortlicher Personenkreis

einbinden

Betriebs-/Personalrat

Mitarbeiter/  
Mitarbeiterinnen

Sicherheitsbeauftragte

Fachkraft für  
Arbeitssicherheit

Betriebsarzt/ 
Betriebsärztin

Unternehmensleitung

Führungskräfte 
(durch Pflichten

übertragung)
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einzuleiten und die Wirksamkeit dieser Maßnah-
men ist zu überprüfen. Das Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Über-
prüfung ist zu dokumentieren. Weiterhin sind 
Gefährdungsbeurteilungen nach betrieblichen 
Veränderungen oder Umstrukturierungsmaßnah-
men zu aktualisieren.

Damit ist eine Gefährdungsbeurteilung kein ein-
maliger Arbeitsprozess. Vielmehr muss eine Orga-
nisationsstruktur geschaffen werden, durch die 

Die Gefährdungsbeurteilung ist die systematische 
Ermittlung und Bewertung relevanter Gefährdun-
gen der Beschäftigten mit dem Ziel, die erforder
lichen Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit festzulegen.

Die Gefährdungsbeurteilung betrachtet alle vor-
aussehbaren Tätigkeiten und Arbeitsabläufe im 
Betrieb. Dazu gehören auch Tätigkeiten und Arbeits-
abläufe, wie z. B. Wartung, Instandhaltung oder 
Reparatur. Auf der Grundlage der Gefährdungsbe-
urteilung sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 

1.3 � Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

betriebsbedingte Veränderungen erfasst werden, 
die Einfluss auf den Arbeitsschutz und die Gefähr-
dungsbeurteilung haben.

Schritt 1: 
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten festlegen
Damit eine sinnvolle und effiziente Ermittlung und 
Beurteilung der Gefährdungen stattfinden kann, 
muss entsprechend der Betriebsstruktur ein Kon-
zept erstellt werden, mit dem alle Beschäftigten 
bzw. alle Tätigkeiten erfasst werden. Bei gleicharti-
gen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines 
Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend 
(§ 5 Abs.2 ArbSchG).

Im Folgenden werden Möglichkeiten der Erfassung 
aller Beschäftigten bzw. Tätigkeiten aufgezeigt.

	● �Arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung 
Die arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurtei-
lung ist ratsam, wenn ein Mitarbeiter bzw. eine 
Mitarbeiterin einen festen Arbeitsplatz nutzt oder 
ein Arbeitsplatz von mehreren Beschäftigten 
genutzt wird und diese gleichen Gefährdungen 
ausgesetzt sind. Beispielsweise können Arbeits-
plätze im Druckbereich, Büroarbeitsplätze, Wei-
terverarbeitungsarbeitsplätze oder Arbeitsplätze 
in der Werkstatt arbeitsplatzbezogen beurteilt 
werden. Hier werden die Gefährdungen beurteilt, 
die an diesem Arbeitsplatz bestehen bzw. von den 
benutzten Arbeitsmitteln an diesem Arbeitsplatz 
ausgehen. Bei der Beurteilung sind alle Betriebs-
zustände der Arbeitsmittel, u. a. Probebetrieb, 
Einrichten, Wartung und Pflege, Instandsetzung, 
zu betrachten.

Handlungsschritte einer 
Gefährdungsbeurteilung

Wirksamkeit 
prüfen

Fortschreiben
Arbeitsorganisation 
erfassen

Gefährdungen 
ermitteln

Gefährdungen  
beurteilen

Gefährdungen  
festlegen

Maßnahmen  
durchführen

1
2
345

6
7

Gefährdungsbeurteilung	 Praxishilfe für die Fotografie

3 von 16



	● �Arbeitsbereichsbezogene Gefährdungs­
beurteilung 
Die Beurteilung der Gefährdungen bezieht sich 
auf einen Bereich mit mehreren Arbeitsplätzen, 
z. B. eine Werkstatt. Die hier Beschäftigten kön-
nen einer Reihe von Gefährdungen ausgesetzt 
sein, die übergreifend für diesen Bereich 
betrachtet und bei der arbeitsplatz- oder perso-
nenbezogenen Beurteilung nicht mehr aufge-
führt werden. Dies kann z. B. für Lärm, Beleuch-
tung, Klima oder Verkehrswege gelten.

	● �Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung  
Hierbei wird die Gefährdung von Personen 
beurteilt, die Tätigkeiten an verschiedenen 
Einsatzorten nachgehen oder in verschiede-
nen Arbeitsbereichen tätig werden. Beispiele: 
Beschäftigte im Außendienst, Instandhaltungsper-
sonal, Reinigungspersonal, Elektroinstallateure, 
Servicetechniker und Servicetechnikerinnen.

	● �Personenbezogene Beurteilung 
Eine personenbezogene Gefährdungsbeurteilung 
ist bei besonderen Anforderungen an den Arbeits-
platz oder die Arbeitsumgebung notwendig, z. B. 
wenn besonders schutzbedürftige Beschäftigte 
(Menschen mit Behinderungen, werdende oder 
stillende Mütter, Jugendliche) betroffen sind.

Schritt 2:
Gefährdungen ermitteln
Eine Gefährdung ist die Möglichkeit des Eintritts 
eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung ohne bestimmte Aussagen über Aus-
maß oder Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie sich 
aus der Gefährdung Arbeitsschutzmaßnahmen 
ableiten lassen, wird in Schritt 4 beschrieben.

Schritt 3:
Gefährdungen beurteilen
In den meisten Fällen können zur Beurteilung 
Vorgaben aus Gesetzen, Verordnungen und Techni-
schen Regelwerken herangezogen werden. (Bei-
spiel: Arbeitsplatzgrenzwerte für Gefahrstoffe und 
Lärm). Hier wurde das Risiko durch Experten und 
Arbeitswissenschaftler beurteilt und es ist keine 
weitere Risikoeinschätzung erforderlich (Grenz-
wert eingehalten: ja/nein). Nur wenn solche Vor
gaben nicht existieren oder wenn vom Techni-
schen Regelwerk abgewichen werden soll, sind 
individuelle Risikoeinschätzungen notwendig. 
Hierbei schätzt man das Risiko ein, das sich aus 
dem vorhersehbaren Schadensausmaß und dessen 
Eintrittswahrscheinlichkeit zusammensetzt.

Die Fragen lauten also: Wie wahrscheinlich ist es 
z. B., dass in einer Arbeitssituation ein Unfall 

passiert oder eine Erkrankung entsteht? Wie gra-
vierend wären die Folgen?

Das Risiko einer Gefährdung wächst folglich mit 
dem möglichen Schadensausmaß und der Wahr-
scheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens.

Schritt 4:
Schutzmaßnahmen festlegen 
Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung sind 
Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen. Hierbei sind 
der Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und 
Hygiene und sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Für die Festlegung von Arbeitsschutzmaßnahmen 
gilt folgende Rangfolge:

1.	 �Gefahrenquelle beseitigen: Die wirksamste 
Maßnahme besteht darin, die Gefahrenquelle 
oder die Ursache einer Belastung zu beseiti-
gen, indem auf ein ungefährliches Arbeitsver-
fahren umgestellt wird oder ein gefährlicher 
Stoff durch einen ungefährlichen Stoff ausge-
tauscht wird.

2.	 �Sicherheitstechnische Maßnahmen:  
Kann die Gefahrenquelle nicht beseitigt wer-
den, ist als nächstes zu prüfen, ob bestehende 
Gefährdungen durch technische Vorrichtungen 
oder bautechnische Maßnahmen entschärft 
werden können. 
�Beispiel: Räumliche Trennung von Mensch und 
Gefahrenquelle durch Absperrungen, Umweh-
rungen, Verdeckungen und Verkleidungen an 
Maschinen.

3.	 �Organisatorische Maßnahmen:  
Beispiel: Aufenthalt im Gefahrenbereich 
beschränken oder verbieten.

4.	 �Nutzung persönlicher Schutzausrüstung:  
Beispiel: Tragen von Gehörschutz an lauten 
Maschinen.

5.	 �Verhaltensbezogene Maßnahmen:  
Beispiel: Unterweisung. 

Wirtschaftliche Gesichtspunkte haben oft einen 
entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der 
Schutzmaßnahmen. Dabei wird nicht bedacht, 
dass eine scheinbar teure Investition sich lang
fristig als wirtschaftlich günstiger herausstellen 
kann, wenn Unfälle, Berufskrankheiten und 
Krankenstand der Beschäftigten in die Berech-
nung einbezogen werden.

Schritt 5:
Maßnahmen durchführen
Mit der Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen 
müssen geeignete Personen beauftragt werden. Die-
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sen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen müssen 
ausreichend Zeit, Ressourcen und Befugnisse zur 
Verfügung gestellt werden. Es ist sinnvoll, für die 
Durchführung von Maßnahmen verbindliche Termi-
ne zu vereinbaren und diese auch zu kontrollieren.

Schritt 6:
Wirksamkeit überprüfen
Wenn Arbeitsschutzmaßnahmen aufgrund von 
Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt wurden, 
muss in einem weiteren Schritt geprüft werden, ob 
diese Maßnahmen wirksam sind.

Schritt 7:
Dokumentieren und fortschreiben  
Dokumentieren
Eine angemessene Dokumentation dient als Basis 
für die Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Kom-
munikation des Arbeitsschutzes im Betrieb. Darü-
ber hinaus bietet sie der Unternehmensleitung 
Rechtssicherheit. Die Dokumentation zum Arbeits-
schutz muss beinhalten (§ 6 ArbSchG):

	● Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
	● Die Maßnahmen des Arbeitsschutzes
	● �Das Ergebnis der Überprüfung (Wirksamkeits-
kontrolle der Maßnahmen)

�Unfälle im Betrieb, bei denen ein/-e Beschäftigte/-r 
getötet oder so verletzt wird, dass er bzw. sie stirbt 
oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise 
arbeits- oder dienstunfähig wird. Zweckmäßig ist 
es, alle Unfälle und Verletzungen zu erfassen, um 
Schwerpunkte von Gefährdungen zu erkennen.

Darüber hinaus fordern spezielle Regelungen dif-
ferenzierte Dokumente, z. B. macht die TRGS 400 
Vorgaben für die Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.

Zur Dokumentation können beitragen:
	● �Arbeitsbereichsanalysen nach der 
Gefahrstoffverordnung

	● �Messprotokolle (Gefahrstoffe, Lärm)
	● �Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und 
Maschinen

	● �Arbeitsanweisungen
	● �der Sicherheitsbericht nach der 
Störfallverordnung

	● �das Explosionsschutzdokument nach der 
Gefahrstoffverordnung

	● �Nachweise über die Durchführung von Prüfun-
gen durch befähigte Personen oder zugelassene 
Überwachungsstellen

	● �Berichte über Betriebsbesichtigungen durch 
Technische Aufsichtsbeamte oder Beamte der 
staatlichen Arbeitsschutzverwaltung etc.

Substitution – Gefahrenquelle
beseitigen/ersetzen

Technische Maßnahmen
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Organisatorische Maßnahmen

Nutzung persönlicher Schutzausrüstung

Verhaltensbezogene
Sicherheitsmaßnahmen

Rangfolge der Schutzmaßnahmen (STOP-Prinzip:  
Substitution – Technik – Organisation – Personal)

Letztlich dient die Dokumentation der Unterneh-
mensleitung zum Nachweis, ihrer Verpflichtung 
hinsichtlich des Arbeitsschutzes nachgekommen 
zu sein.

Fortschreiben
Die Zeitabstände zur Überprüfung der Wirksamkeit 
von Maßnahmen müssen anhand von Betriebsan-
leitungen, sicherheitstechnischen Regeln und 
Betriebserfahrungen festgelegt werden. Technische 
Schutzmaßnahmen aufgrund von Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen sind allerdings mindestens jedes 
dritte Jahr zu überprüfen und zu dokumentieren 
(§ 7 Abs. 7 GefstoffV). Die Gefährdungsbeurteilung 
ist regelmäßig zu überprüfen.

Unternehmen unterliegen einem ständigen Verän-
derungsprozess, z. B. durch:

	● �Änderungen in der Betriebsorganisation
	● �Beschaffung neuer Arbeitsmittel oder -stoffe
	● �Umstrukturierung von Arbeits- oder 
Verkehrsbereichen

	● �Änderung von Arbeitsverfahren oder 
Tätigkeitsabläufen

	● �Änderung von Vorschriften und Gesetzen
	● �Verbesserung des Standes der Technik
	● �Auftreten von Unfällen, Beinahe-Unfällen, 
Berufskrankheiten oder Erhöhung des 
Krankenstandes.

In jedem Fall muss die Gefährdungsbeurteilung  
des veränderten Bereiches aktualisiert werden.

Unternehmen unterliegen einem 
ständigen Veränderungsprozess. 
In jedem Fall muss die Gefährdungs
beurteilung des veränderten Bereichs 
aktualisiert werden.
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Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere 
kleinen und mittleren Betrieben aus dem Bereich 
Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der 
Erstellung der Gefährdungsbeurteilung sein. Für 
den vorliegenden Gewerbezweig werden die typi-
schen Gefährdungen aufgeführt.

Bei ähnlichen Arbeitsplätzen kann die Beurteilung 
zusammengefasst werden. Bei Handlungsbedarf 
oder Mängeln sollte der entsprechende Arbeits-
beich aber eindeutig identifizierbar vermerkt 
werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf 
enprechende interne und externe Spezialisten 
sowie das Informationsangebot der BG ETEM-
Website  www.bgetem.de zurückgegriffen 
werden. Natürlich steht auch die für den 
Betrieb zuständige Aufsichterson für Fragen 
zur Verfügung.

Sollten in der vorliegenden Liste Tätigkeiten oder 
Arbeitsbereiche im Betrieb nicht berücksichtigt 
sein, so kann entweder auf weitere Checklisten 
(siehe Aufzählung unten) zurückgegriffen wer-
den oder es muss eine individuelle Gefährdungs-
beurteilung etellt werden.

Weiterführende Informationen zu speziellen Themen 
oder weiteren Arbeitsbereichen:

	● �Brancheninformationen Druck und Papier
verarbeitung, Webcode: 13335297

	● �Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung 
zum Schutz vor dem Coronavirus (SZ027), 
GB-C05: Fotografen und Journalisten,  
Webcode: M20396763

Weiterführende Informationen:
	● Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungen und 
Belastungen am Arbeitsplatz (Handlungshilfe 
für KMU mit allgemeinen Informationen) (D014), 
Webcode: M18104354 

	● �Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung: 
 – Erste Hilfe (SZ014), Webcode: M18105029 
 – �Einsatz von Stehleitern (S222),  

Webcode: M18150447
 – �Organisation des Arbeitsschutzes (SZ018)  

(z. B. Organisation des Arbeitsschutzes 
(S123), Ermittlung von Unfallursachen 
(S228), Büro und büroähnliche Bereiche 
(S233)), Webcode: M18316912

 – �Arbeitsstätten, Arbeitsverfahren, Arbeits-
mittel allgemein (SZ025) (z. B. 022-Ask-fahr-
bare Arbeitsbühne, 023-Ask-Kleingerüste, 051-Ask- 
Leitern, 076-Ask-Schutzausrüstung gegen 
Absturz), Webcode: M19107768

	● �Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen – 
Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung in Betrieben mit bis zu 
10 Beschäftigten – mit Anhang für Unternehmen 
mit bis zu 50 Beschäftigten, Webcode: M18517786

	● �DGUV Informationen 208-033 „Belastungen  
für Rücken und Gelenke – was geht mich das 
an?“, Webcode: M18608583

	● �Produktion von Fernseh-, Hörfunk- und Internet
beiträgen – Handlungshilfe für sicheres und 
gesundes Arbeiten der VBG, Abschnitt 6.13 Pro-
duktionen in Katastrophen-, Krisen- und 
Kriegsgebieten

 
Entsprechende Webcodes eingeben unter  

 www.bgetem.de

2 � Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw.  
Tätigkeiten in der Fotografie, Einleitung

Gefährdungsbeurteilung	 Praxishilfe für die Fotografie

6 von 16

https://www.bgetem.de
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/1_Branchen/10_Buehnen_und_Studios/10_Aktuelles/11_produktion_von_fernsehbeitraegen/11_produktion_von_fernsehbeitraegen_node.html
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/1_Branchen/10_Buehnen_und_Studios/10_Aktuelles/11_produktion_von_fernsehbeitraegen/11_produktion_von_fernsehbeitraegen_node.html
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/1_Branchen/10_Buehnen_und_Studios/10_Aktuelles/11_produktion_von_fernsehbeitraegen/11_produktion_von_fernsehbeitraegen_node.html
https://www.bgetem.de


3 � Gefährdungsbeurteilung Fotografie, Checkliste
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Verkehrswege, Flure, Gänge in Verkaufsräumen, Fotostudios, Entwicklerräumen, Dunkelkammern

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

1. �Stolperstellen in Verkehrswegen sind zu vermeiden. Als 
Stolperstellen gelten im allgemeinen bereits Höhenunter-
schiede von mehr als 4 mm. Ausgleich durch schräge 
Flächen schaffen. 

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

2. �Fußbodenauflagen, z. B. Läufer, Matten sind gegen Ver-
rutschen zu sichern, z. B. durch rutschfeste Unterlagen.

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

3. �Verkehrswege sollten möglichst gerade und gut überschau-
bar angelegt sein.

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

4. �Im Eingangsbereich von Gebäuden sollten Schmutz- und  
Feuchtigkeitsaufnehmer angeordnet sein. Sie verhindern,  
dass Schmutz auf die angrenzenden Flächen übertragen  
wird und vermindern die Rutschgefahr.

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

5. �„Kabelsalat“ ist auf ein Minimum zu begrenzen. Die Kabel 
können in Kabelkanälen – auch nachträglich angebracht – 
problemlos verlegt werden.

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

6. �Vor und hinter Treppen dürfen sich nicht unmittelbar Trep-
pen, Stufen oder Podeste anschließen. Der Mindestabstand 
beträgt 1 m. Ist er nicht einhaltbar, Kennzeichnung 
anbringen. 
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Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

7. �Ursachen für Rutschgefahr sind glatte, nichtstrukturierte 
Fußböden. Bei Renovierungen oder ähnlichen Ver-
änderungen gleithemmende Bodenbeläge vorsehen

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

8. �Böden sollten nie gewachst, gebohnert oder poliert werden,  
um die Rutscefahr zu vermindern. Sehr glatte Böden können  
mit gleithemmenden Pflemitteln behandelt werden.  
Ausprobieren! Gebrauchsanweisung beachten. Einsatz über
wachen! 

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

9. �In allen Räumen, Gängen, Fluren müssen Lichtschalter in 
der Nähe des Zuganges angebracht sein. In Gebäudeteilen, 
die keine Orientierungsbeuchtung haben, müssen die Licht-
schalter selbstleuchtend sein.

Treppen, Treppenhäuser

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

10. �Voraussetzung für sicheres Gehen sind ausreichend große,  
ebene Auftrittlächen in Abständen, die mit dem Schrittmaß  
des Menschen übereinstien, d. h. normgerechte Treppen. 
Dies muss gewährleistet sein

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

11. �Die Kanten an Treppen dürfen nicht zu glatt sein, um ein 
Abrutschen zu verhindern, eventuell rutschhemmende 
Streifen aufbringen.

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

12. �Gänge und Treppen müssen ausreichend beleuchtet sein. 
Die Lichtrichtung ist zu beachten, da die Schattenbildung 
für die Wahrnehmung der Stufen wichtig ist. Die Stufen-
kanten müssen gut sichtbar und die oberste und uerste 
Stufe deutlich als solche erkennbar sein.

Gefährdungsbeurteilung	 Praxishilfe für die Fotografie

8 von 16



M
ög

lic
he

 G
ef

äh
r

du
ng

en
 u

nd
 

Be
la

st
un

ge
n

M
aß

na
hm

en
 zu

m
 

Ar
be

its
- u

nd
 G

e
su

nd
he

its
sc

hu
tz

Ü
be

rp
rü

fu
ng

: 
in

 O
rd

nu
ng

H
an

dl
un

gs
be

da
rf

, 
M

än
ge

l

M
än

ge
lb

es
ei

ti
gu

ng
 

bi
s/

vo
n 

Be
ra

tu
ng

sb
ed

ar
f 

w
en

n 
ja

, X

Be
m

er
ku

ng
en

Ko
nt

ro
lle

 d
er

 
W

ir
ks

am
ke

it
  

de
r g

et
ro

ff
en

en
 

M
aß

na
hm

en

Verletzungs
gefahr der 
Hände

13. �Raue, scharfkantige Wände stellen eine Verletzungsgefahr 
für die Hände dar.  
Bei Renovierung entsprechende Änderung vorsehen

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

14. �Handläufe an Treppen sind ab 5 Stufen erforderlich. Bei 
einer Breite von mehr als 1,5 m sind 2 Handläufe vorzu-
sehen

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

15. �Es muss gewährleistet sein, dass in Treppenhäusern und 
Aufgängen keine Gegenstände abgestellt oder gelagert 
werden. Entsprechende Anordnungen treffen.

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

16. �Schäden an Treppen und Fußböden müssen sofort repa-
riert werden.

Transportieren, Auspacken von Waren

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

17. �Für häufiges Transportieren kleinerer Pakete sollte ein Trag-
korb vorgesehen werden, um zumindest eine Hand zum 
Festhalten am Geländer frei zu haben.

Schnitt-  
und Stich
verletzungen 

18. �Zum Auspacken von Waren müssen geeignete Messer und  
Scheren zur Verfügung stehen. 
Ggf. geeignete Schneidwerkzeuge neu anschaffen.

Lagerung

Stolpern,  
Rutschen, 
Stürzen

19. �In allen Lagerräumen, aber auch in Arbeitsräumen, müssen 
ab 1,80 m Lagerhöhe Aufstiegshilfen, wie z. B. Klapptritte, 
Roll-/Tritthocker zur Verfügung stehen. Sie müssen kipp-
sicher sein.  
Die im Lager benutzten Leitern müssen für die Tätigkeit 
geeignet und standsicher sein.
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Verletzungs-
gefahr durch 
abstürzende 
Teile 

20. �Es muss sichergestellt sein, dass die Lagerregale nicht 
überladen sind. Häufig schafft Aufräumen neuen Platz

Verletzungs
gefahr durch  
ab- und 
umstürzende 
Teile

21. Lagerregale müssen regelmäßig auf Stabilität überprüft 
werden.

Verletzungs-
gefahr durch 
abstürzende 
Teile 

22. �An den Lagerregalen müssen Seitenblenden angebracht 
sein, um zu verhindern, dass Ladegut seitlich herabfällt.

Elektrische Gefahren

Gefahren durch 
elektrischen 
Strom 

23. �Es muss gewährleistet sein, dass alle elektrischen Anlagen 
und Betriebittel vor Inbetriebnahmen, nach Reparaturen 
und in regelmäßigen Zeitabständen geprüft werden. Repa-
raturen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt 
werden.  
Ein schriftlicher Nachweis über die vorschriftengerechte 
Ausführung ist von den beauftragten Fachfirmen zu fordern. 

Gefahren durch 
elektrischen 
Strom 

24. �Es muss gewährleistet sein, dass private elektrische Geräte, 
z. B. Kaffeemaschinen, Tischleuchten in einwandfreiem 
Zustand sind. In die regelmäßigen Prüfungen einbeziehen.
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Brandgefahr

Brandgefahr 25. �Feuerlöscher sind entsprechend der Betriebsart und -größe 
bereitzuhalten und an geeigneten Stellen griffbereit anzu-
bringen. Die Feuerlöscher müssen im Abstand von zwei Jah-
ren überprüft werden. Die Mitarbeiter müssen im Umgang 
mit den Feuerlöschern unterwiesen werden. Pulverlöscher 
verwenden ein äußerst feines Pulver, Gift für alle optischen 
Geräte.

Brandgefahr 26. �Die Brandgefahr durch Rauchen sollte minimiert werden. 
In allen Räumen, in denen kein Rauchverbot herrscht, 
müssen ausreichend große Aschenbecher stehen. Selbst-
löschende  
Papierkörbe sind empfehlenswert. Aus bestehende Rauch
verbote hinweisen. 
Verwendung einer feuerfesten Unterlage (z. B. Metall, Glas, 
Keramik) unter der Kaffeemaschine/Wasserkocher.

Gefahren durch 
zeitliche Ver-
zögerungen bei 
Alarmierung 
und Erster Hilfe 

27. �Die Organisation der Ersten Hilfe muss sichergestellt sein.  
Notrufnummern von Feuerwehr und Notarzt müssen durch 
Aushang bekannt sein. Es muss mindestens ein Ersthelfer 
im Betrieb anwesend sein. Bei büroähnlichen Betrieben 
müssen 5 % der Beschäftigten als Ersthelfer ausgebiet sein. 
Der Verbandskasten muss regelmäßig auf Vollständigkeit  
kontrolliert werden. Das in ihm enthaltene Verbandsbuch  
muss auch bei kleinen Unfällen ausgefüllt werden.  
Hinweis für Außenaufnahmen:  
Der Nachweis des „beruflich“ erworbenen Zeckenstichs ist 
erforderlich. Dieser kann z. B. im Verbandbuch, dem Melde-
block oder elektronisch schriftlich festgehalten werden.
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Hochgelegene Arbeitsplätze

Absturzgefahr – 
Leitern 

28. �Leitern müssen vor der Benutzung und in regelmäßigen 
Abstanden mind. einmal jährlich überprüft werden. Sind 
sie beschädigt, dürfen sie nicht verwendet werden. Leiter 
als Arbeitsplatz mit Stufen (Stufenbreite größer gleich 
80 mm).

Absturzgefahr – 
Hebebühnen

29. �Hebebühnen dürfen nur von geschulten Personen bedient 
werden. Nachweis der Befähigung (Bedienerschein). Als 
Absturzsicherung muss ein Auffanggurt getragen werden. 
Abgestürzte sind schnellstmöglich aus dem Auffanggurt 
zu befreien, da ein Hängetrauma zum Tod führen kann. 

Weiterbearbeitung von Fotos (Aufklebern, Kaschieren)

Gesundheits-
gefahr beim 
Einatmen

30. �Der Gebrauch von Sprühklebern und Sprühlacken ist zu  
vermeiden. Wenn unbedingt erforderlich, für gute Durch-
lüftung sorgen. 
Alternativ können Klebefolien verwendet werden.

Gefahren durch Umgang mit Zahlungsmitteln und Ladendiebstahl

Gefahren von 
Leben und  
Gesundheit 

31. �Überfallmeldeanlage einrichten. Überwachungsein-
richtungen wie Kameras oder Spiegel installieren. 
Verkaufsraum übersichtlich gestalten.

Gefahren von 
Leben und  
Gesundheit

32. �Keine überschüssigen Bargeldbestände in der Kasse  
aufbewahren.  
Auf Sicherungsmaßnahmen auffällig hinweisen.
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Organisatorische Maßnahmen�

Unfall und 
Gesundheits
gefahren

33. �Bei der Erteilung von Aufträgen ist sicherzustellen, dass die 
Arbeitsschutorschriften eingehalten werden. Bei Auftrags-
vergabe kann z. B. folgender Zusatz beigefügt werden: „Der 
folgende Auftrag wird erteilt unter der Bingung, dass die 
Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutor-
schriften sowie den allgemein anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht.“

Unfall und 
Gesundheits
gefahren

34. �Ab 20 Beschäftigen ist die Bestellung eines Sicherheits-
beauftragten notwendig. Dieser unterstützt den Unter-
nehmer in Fragen der Arbeitssicherheit.

Persönliche Schutzmaßnahmen

Unfall- und 
Gesundheits
gefahren

35. �Je nach Einsatzort und Tätigkeit wird geeignete persön-
liche Schutzausrtung zur Verfügung gestellt/verwendet, 
wie z. B. 
–  PSA gegen Absturz 
–  Schutzkleidung 
–  Sicherheitsschuhe 
–  …
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Auslandseinsatz/Einsatz in Krisenregionen
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Sport-/Event-/Werbefotografie
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Architektur-/Industriefotografie

Berufsgenossenschaft  
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

 www.bgetem.de

Bestell-Nr. S261 

Unsere Medien für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

erhalten Sie unter  medien.bgetem.de
1 · 0 · 3 – Stand: 08/23 – Alle Rechte beim Herausgeber
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